
Allgemeine GeschäŌsbedingungen 

 

1. Allgemeines 

Die nachfolgenden GeschäŌsbedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen 
dem Kunden und Unendliches Blau, Inhaber Udo Beck, Vorderreihe 42, 23570 Lübeck (nachfolgend 
ReisevermiƩler genannt) zu Stande kommenden ReisevermiƩlungsvertrages. Sie ergänzen die auf den 
ReisevermiƩlungsvertrag anwendbaren gesetzlichen VorschriŌen und füllen diese aus. BiƩe lesen Sie 
diese VermiƩlungsbedingungen vor Ihrer Buchung sorgfälƟg durch! 

 

2. Vertragsschluss, Anzuwendendes Recht 

2.1 Der Abschluss des Vertrages bedarf keiner besƟmmten Form. Mit der Erteilung des VermiƩlungs-
auŌrags kommt zwischen dem Kunden und dem ReisevermiƩler der ReisevermiƩlungsvertrag als Ge-
schäŌsbesorgungsvertrag zustande. 
 
2.2 Wird der AuŌrag auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erteilt, so bestäƟgt der ReisevermiƩ-
ler den Eingang des AuŌrags unverzüglich auf elektronischem Weg. Diese EingangsbestäƟgung stellt 
noch keine BestäƟgung der Annahme des VermiƩlungsauŌrags dar. 
 
2.3 Die beiderseiƟgen Rechte und Pflichten des Kunden und des ReisevermiƩlers ergeben sich, soweit 
dem nicht zwingende gesetzliche BesƟmmungen entgegenstehen, aus den im Einzelfall (insbesondere 
zu Art und Umfang des VermiƩlungsauŌrags) vertraglich getroffenen Vereinbarungen, diesen Ge-
schäŌsbedingungen und den gesetzlichen VorschriŌen, insbesondere der §§ 651a ff BGB i.V.m. Art. 
250ff. EGBGB und §§ 675, 631 ff. BGB über die entgeltliche GeschäŌsbesorgung. 
 
2.4 Für die Rechte und Pflichten des Kunden gegenüber dem Vertragspartner der vermiƩelten Leis-
tung gelten ausschließlich die mit diesem getroffenen Vereinbarungen, insbesondere - soweit wirk-
sam vereinbart - dessen Reise- oder GeschäŌsbedingungen. 

 

3. Allgemeine Vertragspflichten des ReisevermiƩlers, AuskünŌe, Hinweise 

3.1 Die vertragliche Leistungspflicht des ReisevermiƩlers besteht, nach Maßgabe dieser VermiƩlungs-
bedingungen, in der Vornahme der zur Durchführung des VermiƩlungsauŌrags notwendigen Hand-
lungen entsprechend dem BuchungsauŌrag des Kunden und der entsprechenden Beratung, sowie 
der Abwicklung der Buchung, insbesondere der Übergabe der Reiseunterlagen, soweit diese nicht 
nach dem mit dem jeweils vermiƩelten Reiseunternehmen getroffenen Vereinbarungen direkt dem 
Kunden übermiƩelt werden. 
 
3.2 Bei der Erteilung von Hinweisen und AuskünŌen haŌet der ReisevermiƩler im Rahmen des Geset-
zes und der vertraglichen Vereinbarungen für die richƟge Auswahl der InformaƟonsquelle und die 
korrekte Weitergabe an den Kunden, nicht für die Inhalte der InformaƟonsquellen. 
 
3.3 Ein AuskunŌsvertrag mit einer vertraglichen Hauptpflicht zur AuskunŌserteilung kommt nur bei 



einer entsprechenden ausdrücklichen zusätzlichen schriŌlichen Vereinbarung zustande. 
 
3.4 Für die RichƟgkeit erteilter AuskünŌe haŌet der ReisevermiƩler gemäß § 675 Abs. 2 BGB nicht, es 
sei denn, dass ein besonderer AuskunŌsvertrag abgeschlossen wurde. 
 
3.5 Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der ReisevermiƩler nicht verpflichtet, den jeweils günsƟgs-
ten Anbieter der angefragten Reiseleistung zu ermiƩeln und/oder anzubieten. 

 

4. Pflichten des ReisevermiƩlers bezüglich Versicherungen 

4.1 Der ReisevermiƩler ist verpflichtet, den Kunden darüber zu informieren, ob die von ihm vermiƩel-
ten Reiseleistungen eine ReiserücktriƩskostenversicherung enthalten. 
 
4.2 Eine weitergehende Verpflichtung bezüglich des Umfangs, den Deckungsschutz und den Versiche-
rungsbedingungen von Reiseversicherungen besteht nicht, soweit diesbezüglich keine anderweiƟge 
ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde. Soweit Gegenstand der VermiƩlung Reiseversicherun-
gen sind, besteht eine InformaƟonspflicht des ReisevermiƩlers insbesondere insoweit nicht, als sich 
der Kunde aus ihm übergebenen oder vorliegenden Unterlagen des Anbieters der vermiƩelten Reise-
leistung oder den Versicherungsunterlagen über die Versicherungsbedingungen entsprechend unter-
richten kann. 

 

5. Aufwendungsersatz, Vergütungen, Inkasso, Zahlungen 

5.1 Der ReisevermiƩler nimmt keine Zahlungen für vermiƩelte Reisen oder sonsƟge Leistungen ent-
gegen. Zahlungen sind ausschließlich an die jeweiligen Vertragspartner direkt zu leisten. 
 
5.2 Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Stornokosten (RücktriƩsentschädigungen) 
und sonsƟge gesetzlich oder vertraglich begründete Forderungen des vermiƩelten Reiseunterneh-
mens. 
 
 

6. Selbstständige Vergütungsansprüche des ReisevermiƩlers 

Selbstständige Vergütungsansprüche („Beratungsgebühren“) des ReisevermiƩlers gegenüber dem 
Kunden fallen nicht an und bedürfen im Ausnahmefall einer entsprechenden Vereinbarung, welche 
mündlich oder schriŌlich getroffen werden kann. 

 

7. Reiseunterlagen 

7.1 Sowohl den Kunden, wie auch den ReisevermiƩler triŏ die Pflicht, Vertrags- und Reiseunterlagen 
des vermiƩelten Reiseunternehmens, die dem Kunden durch den ReisevermiƩler ausgehändigt wur-
den, insbesondere BuchungsbestäƟgungen, Hotelgutscheine, Versicherungsscheine und sonsƟge Rei-
seunterlagen auf RichƟgkeit und Vollständigkeit, insbesondere auf die ÜbereinsƟmmung mit der Bu-
chung und dem VermiƩlungsauŌrag zu überprüfen. 



 
7.2 Der Kunde ist verpflichtet, den ReisevermiƩler über dem Kunden erkennbare Fehlern, Abweichun-
gen, fehlende Unterlagen oder sonsƟgen UnsƟmmigkeiten unverzüglich zu unterrichten. Kommt der 
Kunde dieser Pflicht nicht nach, so kann eine Schadensersatzverpflichtung des ReisevermiƩlers bezüg-
lich eines hieraus dem Kunden entstehenden Schaden nach den gesetzlichen BesƟmmungen über die 
Schadensminderungspflicht (§ 254 BGB) eingeschränkt oder ganz ausgeschlossen sein. Eine Scha-
densersatzverpflichtung des ReisevermiƩlers enƞällt vollständig, wenn die in 7.1 bezeichneten Um-
stände für ihn nicht erkennbar waren. 

 

8. Pflichten des ReisevermiƩlers bei ReklamaƟonen des Kunden gegenüber den vermiƩelten Reiseun-
ternehmen 

8.1 Ansprüche gegenüber den vermiƩelten Leistungserbringern müssen innerhalb besƟmmter Fris-
ten, die sich aus Gesetz oder vertraglichen Vereinbarungen ergeben können, geltend gemacht wer-
den. 
 
8.2 Bei ReklamaƟonen oder der sonsƟgen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber den vermit-
telten Unternehmen beschränkt sich die Verpflichtung des ReisevermiƩlers auf die Erteilung der er-
forderlichen und bekannten InformaƟonen und Unterlagen, insbesondere die MiƩeilung von Namen 
und Adressen der vermiƩelten Unternehmen. 
 
8.3 Übernimmt der ReisevermiƩler die Weiterleitung fristwahrender Anspruchsschreiben des Kun-
den, haŌet er für den rechtzeiƟgen Zugang beim Empfänger nur bei von ihm selbst vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursachter Fristversäumnis. 
 
8.3 Bezüglich etwaiger Ansprüche des Kunden gegenüber den vermiƩelten Reiseunternehmens be-
steht gleichfalls keine Pflicht des ReisevermiƩlers zur Beratung über Art, Umfang, Höhe, Anspruchsvo-
raussetzungen und einzuhaltende Fristen oder sonsƟge rechtliche BesƟmmungen. 

 

9. HaŌung des ReisevermiƩlers 

9.1 Der ReisevermiƩler haŌet nicht für das Zustandekommen von dem Buchungswunsch des Kunden 
entsprechenden Verträgen mit den zu vermiƩelnden Reiseunternehmen. 
 
9.2 Ohne ausdrückliche, schriŌliche diesbezügliche Vereinbarung oder Zusicherung haŌet der Reise-
vermiƩler bezüglich der vermiƩelten Leistungen selbst nicht für Mängel der Leistungserbringung und 
Personen- oder Sachschäden, die dem Kunden im Zusammenhang mit der vermiƩelten Reiseleistung 
entstehen. 
 
9.3 Eine etwaige eigene HaŌung des ReisevermiƩlers aus der schuldhaŌen Verletzung von VermiƩler-
pflichten bleibt von den vorstehenden BesƟmmungen unberührt. 

 

 



10. Rechtswahl und Gerichtsstand 

10.1 Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem ReisevermiƩler 
findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
 
10.2 Der Kunde kann den ReisevermiƩler nur an dessen Sitz verklagen. 
 
10.3 Für Klagen des ReisevermiƩlers gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für 
Klagen gegen Kunden, die Kaufleute, jurisƟsche Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des ReisevermiƩlers vereinbart. 
 
10.4 Für Kunden, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und 
dem ReisevermiƩler die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden 
können den ReisevermiƩler ausschließlich an dessen Sitz verklagen. 

 

11. Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

Der ReisevermiƩler ist nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

12. SchlussbesƟmmungen 

Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen GeschäŌs- und VermiƩlerbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen BesƟmmungen hiervon unberührt. 

Stand Januar 2026 

 


